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die elektronische Rechnung (E-Rechnung) wird dazu führen, dass
Unternehmen ihre Prozesse neu strukturieren müssen. Das Bundes-
finanzministerium hat nun ein Anwendungsschreiben im Entwurf
veröffentlicht. Das finale Schreiben ist für den Beginn des 4. Quartals
2024 anvisiert. Dennoch sollten sich Unternehmen bereits jetzt mit
der Umstellung befassen.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzu-
weisen:

• Vom Bundesfinanzhof gibt es gute Nachrichten in Sachen Grund-
steuer- und Bewertungsrecht. Danach müssen Steuerpflichtige
unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit haben, einen un-
ter dem festgestellten Grundsteuerwert liegenden Wert ihres
Grundstücks nachzuweisen. Eine Entscheidung über die Verfas-
sungsmäßigkeit des neuen Bewertungsrechts ist damit aber nicht
verbunden.

• Unterhaltsleistungen sind dann nur als außergewöhnliche Belas-
tungen abziehbar, wenn das Vermögen des Unterhaltsempfängers
15.500 EUR nicht übersteigt. Dabei sind, so der Bundesfinanzhof,
die Unterhaltsleistungen nicht in die Vermögensberechnung ein-
zubeziehen.

 
• Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen Gerichtshof eine Fra-

ge zur Vorabentscheidung vorgelegt: Er möchte wissen, ob das
Aufteilungsgebot für Beherbergungsleistungen (Umsatzsteuer-
satz für die Übernachtung: 7 %; Nebenleistungen: 19 %) rechtmä-
ßig ist.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Aus-
gabe für August 2024.

Viel Spaß beim Lesen!

STEUERINFORMATIONEN FÜR AUGUST 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

10679t.juenger
MS KG Logo mit Adresse
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Der Bundesfinanzhof hat in zwei Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschut-
zes zu den Bewertungsregelungen
des neuen Grundsteuer- und Bewer-
tungsrechts entschieden. Danach
müssen Steuerpflichtige unter be-
stimmten Bedingungen die Möglich-
keit haben, einen unter dem festge-

stellten Grundsteuerwert liegenden
Wert ihres Grundstücks nachzuwei-
sen. Weil deswegen bereits Zweifel an
der Höhe der festgestellten Grund-
steuerwerte bestanden, war nicht
mehr zu prüfen, ob die neue Grund-
steuer grundsätzlichen verfassungs-
rechtlichen Zweifeln unterliegt.

 

 

 

 

Grundsteuer im Bundesmodell: Erste Zweifel, aber Verfassungsmäßigkeit noch ungeklärt

ALLE STEUERZAHLER

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier:

Weiterlesen

LESEDAUER: 2 MIN.

ALLE STEUERZAHLER

Unterhaltsleistungen als
außergewöhnliche Belastungen 

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 2 MIN.

ALLE STEUERZAHLER

Erbschaftsteuer:
Parkhaus nicht begünstigt
 

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 2 MIN.

ALLE STEUERZAHLER

Hochwasser: Steuerliche
Entlastungen für die Betroffenen

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 1 MIN.

KAPITALANLEGER

Finanzkonten-Informationsaus-
tauschgesetz: Finale Staatenaus-
tauschliste 2024 liegt vor

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 1 MIN.
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FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

E-Bilanz: Aktualisiertes
Datenschema veröffentlicht

Unternehmen müssen den Inhalt der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung grundsätzlich
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch
Datenfernübertragung übermitteln. Das Bundesfi-
nanzministerium hat nun das aktualisierte Daten-
schema der Taxonomien (Version 6.8) als amtlich
vorgeschriebenen Datensatz veröffentlicht. Die
aktualisierten Taxonomien stehen unter dem Link
www.esteuer.de zur Ansicht und zum Abruf bereit.

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 1 MIN.

UMSATZSTEUERZAHLER

Elektronische Rechnungen:
Anwendungsschreiben liegt
im Entwurf vor

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 7 MIN.

UMSATZSTEUERZAHLER

Umsatzsteuersätze bei
Hotelumsätzen: Nun ist der
Europäische Gerichtshof gefragt

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 2 MIN.

ARBEITNEHMER

Aktualisiertes Anwendungsschreiben
zur Arbeitnehmer-Sparzulage

Mit der Neufassung des Fünften Vermögensbil-
dungsgesetzes (5. VermBG) wurde die Einkom-
mensgrenze bei der Arbeitnehmer-Sparzulage auf
40.000 EUR bzw. bei der Zusammenveranlagung
auf 80.000 EUR angehoben. Die erhöhten Einkom-
mensgrenzen gelten erstmals für vermögenswirk-
same Leistungen, die nach 2023 angelegt werden.
Das Bundesfinanzministerium (Schreiben vom
31.5.2024, Az. IV C 5 - S 2439/19/10003 :005) hat
nun zur Anwendung des 5. VermBG unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Änderungen Stellung
genommen.

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 1 MIN.
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ABSCHLIEßENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge
Sozialversicherung:
Fälligkeitstermine in 08/2024

Steuertermine (Fälligkeit):
• Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 12.8.2024
• Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 12.8.2024
• Gewerbesteuerzahler: 15.8.2024
• Grundsteuerzahler: 15.8.2024

Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abwei-
chend von dem vierteljährlichen Zahlungsgrund-
satz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf ein-
mal grundsätzlich am 15.8. und Beträge bis ein-
schließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am
15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag kann die Grund-
steuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag ent-
richtet werden. Der Antrag ist bis zum 30.9. des
vorangehenden Jahres zu stellen.

Zahlungsschonfrist:
• 15.8.2024: Umsatz- und Lohnsteuerzahlung
• 19.8.2024: Gewerbe- und Grundsteuerzahlung

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
• 28.8.2024

Alle Fälligkeitstermine für
den August im Detail. Weiterlesen

LESEDAUER: 1 MIN.

ABSCHLIEßENDE HINWEISE

Voraussetzungen und Reichweite
des datenschutzrechtlichen
Auskunftsanspruchs

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 2 MIN.

ABSCHLIEßENDE HINWEISE

Betrugs-SMS im Namen des
Bundeszentralamts für Steuern
im Umlauf

Die vollständige Version
dieses Artikels lesen Sie hier: Weiterlesen

LESEDAUER: 1 MIN.

Kontakt

VIP-Steuerköpfe GmbH
vip.steuerkoepfe.de

 

Drakenburger Str. 26
28207 Bremen

 

Profitieren von den Leistungen des StB-Klubs mit Winkekatze.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihren Steuerberater.

Disclaimer

Steuern im Blick ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Steuern im Blick ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung. Hierfür steht Ih-
nen Ihr Steuerberater gerne zur Verfügung. Steuern im Blick unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten
Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in vollständiger Form) ist gestattet. 
Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der Zu-
stimmung der Herausgeber. IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft – www.iww.de. Bildnachweise: Seite 1: Galina Zhigalova - stock.adobe.
com, Seite 2: Dariusz Jarzabek Fotografia, Seite 3: Milos Zivojinovic, Seite 3: qunica.com - stock.adobe.com, Seite 4: Thapana_Studio - stock.
adobe.com. Gestaltung: WIADOK – Corporate Publishing für Steuerberater – www.wiadok.de
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